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DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES
FRAGEBOGEN  ZUR ANHÖRUNG VOM 17. OKTOBER 2014 BIS 9. JANUAR 2015
Totalrevision Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG) Neuer Titel: Gesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVGG)
Name / Organisation
Kontaktperson
PLZ / Ort
Telefon / E-Mail
Sehr geehrte Anhörungsteilnehmende
Der vorliegende Fragebogen ist so konzipiert, dass er die Möglichkeit gibt, zum Erlassentwurf zur Totalrevision EG KVG eine Meinungsäusserung abzugeben. 
Als Dokumente für die Anhörung stehen Ihnen zur Verfügung: 
a)       eine Synopse, auf denen die neuen Paragraphen aufgeführt sind, 
b)       ein Anhörungsbericht mit Hinweisen zu den einzelnen Bestimmungen.   
Den Fragebogen und alle Unterlagen zur Anhörung finden Sie auf dem Internet unter
www.ag.ch/vernehmlassungen >> Laufende Anhörungen. 
Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und uns diesen an egkvg@ag.ch senden. 
Per Postweg an das Departement Gesundheit und Soziales, Abteilung Gesundheitsversorgung, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 9. Januar 2015.
Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Barbara Hürlimann, Leiterin Sektion Akutversorgung, Departement Gesundheit und Soziales, E-Mail: egkvg@ag.ch, Tel. 062 835 29 30.
Für Ihre Mitwirkung danken wir Ihnen bestens.
Departement Gesundheit und Soziales
1. Prämienverbilligung
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Stimmen Sie zu, dass die gesamte Durchführung der Prämienverbilligung bei der SVA Aargau zentralisiert werden soll?
Frage 1
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Stimmen Sie zu, dass Sozialhilfebeziehende neu dem ordentlichen Anspruchsverfahren unterstehen und nicht mehr die effektive Prämie vergütet erhalten? 
Frage 2
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
Frage 3
Stimmen Sie zu, dass sich das massgebende Einkommen zur Berechnung der Prämienverbilligung aus dem bereinigten steuerbaren Einkommen (=steuerbares Einkommen plus Aufrechnung von Steuerabzügen, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht tangieren) und 20 Prozent des steuerbaren Vermögens zusammensetzt? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
Frage 4
Stimmen Sie zu, dass die jungen Erwachsenen eine eigene Richtprämie erhalten und grundsätzlich über einen eigenen Prämienverbilligungsanspruch verfügen? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
Frage 5
Stimmen Sie zu, dass die Verteilung der Prämienverbilligung inskünftig bedarfsgerecht, das heisst gezielt nach der Höhe des Einkommens und dem Haushaltstyp erfolgt?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
Frage 6
Stimmen Sie zu, dass der Regierungsrat  - unter Beachtung des vom Grossen Rat bestimmten Gesamtvolumens  - für die bedarfsgerechte Verteilung der Prämienverbilligung verantwortlich ist? 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
2. Krankenkassenausstände
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Stimmen Sie zu, dass Personen auf der Liste der säumigen Versicherten sowie die Schuldnerinnen und Schuldner der betriebenen Krankenkassenforderungen von den Gemeinden beraten und betreut werden mit dem Ziel, den Listeneintrag aufheben zu können, die künftige Zahlung von Krankenkassenforderungen sicherzustellen und die Entstehung von Verlustscheinen zu verhindern?
Frage 7
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Stimmen Sie zu, dass eine kantonale Koordinationsstelle geschaffen wird, welche die Gemeinden rund um die Beratung und Betreuung unterstützt und über Anträge auf Sistierung des Listeneintrags entscheidet?
Frage 8
ja
eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme  
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Stimmen Sie zu, dass die Gemeinden - gemäss den Prinzipien der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz  - verursachergerecht zuständig für die Finanzierung der Verlustscheinbeteiligung sind?
Frage 9
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eher ja
ja
ja
eher nein
nein
keine Stellungnahme
nein
nein
eher ja
	AktuellesBlatt: 
	Blattanzahl: 
	Name: Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK)
	Kontaktperson: Philip Schneiter
	Kontaktadresse: 5001 Aarau
	Telefon_Mail: 062 837 18 04 / philip.schneiter@aihk.ch
	Feld01a: 
	Feld01b: 
	Feld01c: 
	Feld01d: 
	Feld01e: 
	Bemerkung01: 
	Feld02a: 
	Feld02b: 
	Feld02c: 
	Feld02d: 
	Feld02e: 
	Bemerkung02: 
	Feld03a: 
	Feld03b: 
	Feld03c: 
	Feld03d: 
	Feld03e: 
	Bemerkung03: 
	Feld04a: 
	Feld04b: 
	Feld04c: 
	Feld04d: 
	Feld04e: 
	Bemerkung04: Die vorgesehene Lösung würde voraussichtlich teurer als die bisherige. Wir sind eher skeptisch, dass die Mehrkosten etwa dank der neuen Meldepflicht gemäss § 14 aufgefangen werden könnten; gerade junge Erwachsene werden die vorgesehene Meldung kaum zuverlässig vornehmen.
	Feld05a: 
	Feld05b: 
	Feld05c: 
	Feld05d: 
	Feld05e: 
	Bemerkung05: Wir sind zwar damit einverstanden, dass die Prämienverbilligung nach der Höhe des Einkommens verteilt wird. Wir lehnen es aber insbesondere ab, dass Konkubinatspaare gewissermassen gemeinsam veranlagt werden. Zwischen Konkubinatspaaren besteht keine Beistandspflicht, wie sie namentlich zwischen Ehegatten besteht. Sie auf einem Umweg -- über das KVGG -- einzuführen, wäre für die gewünschte Durchmischung der Gesellschaft eher hinderlich.
	Feld06a: 
	Feld06b: 
	Feld06c: 
	Feld06d: 
	Feld06e: 
	Bemerkung06: 
	Feld07a: 
	Feld07b: 
	Feld07c: 
	Feld07d: 
	Feld07e: 
	Bemerkung07: Wir werden sehr skeptisch, wenn der Staat "moralisch" auf die Bürgerinnen und Bürger einwirken möchte. Die Auswirkungen einer "Beratung/Betreuung" könnte im Rahmen eines Pilotprojekts versuchsweise getestet werden. Für eine definitive Einführung jedoch fehlen gesicherte Erkenntnisse. Die positiven Erfahrungen beispielsweise im Kanton Solothurn, von denen im Anhörungsbericht die Rede ist, sind zahlenmässig nicht belegt.
	Feld08a: 
	Feld08b: 
	Feld08c: 
	Feld08d: 
	Feld08e: 
	Bemerkung08: 
	Feld09a: 
	Feld09b: 
	Feld09c: 
	Feld09d: 
	Feld09e: 
	Bemerkung09: 
	Bemerkung30: 



